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REIN INS LAND: VISA & CO. 
Visumspflicht
Deutsche, Schweizer und österreichische Staatsbürger benötigen in folgenden Län-
dern ein Visum / Studentenvisum: USA, Kanada, Australien, China, Russland und 
Kuba (Touristenkarte).

USA
a) Visumsfreie Kurse bei max. 18 Zeitstunden Unterricht/Woche
Für bis zu maximal 90 Tage Aufenthalt können Bürger der BRD, Österreichs und der 
Schweiz am Visa Waiver Programm teilnehmen. Benötigt wird ein für die Auf-
enthaltsdauer gültiger, maschinenlesbarer oder biometrischer Reisepass. Nach dem 
26.10.2006 ausgestellte Reisepässe müssen zwingend biometrische Daten enthalten. 
Man muss sich bis spätestens 72 Stunden vor Abreise online im «Electronic System for 
Travel Authorization» (ESTA) für die USA Einreise zu «touristischen Zwecken im Visa 
Waiver Program» registrieren. Gebühr: USD 14, nur zahlbar mit MasterCard, Visa, 
American Express und Discover oder per PayPal. Zudem muss ein Rück- oder Weiter-
flugticket vorgelegt werden, das für den Zeitraum von max. 90 Tagen ab der 1. Ein-
reise in die USA gültig ist und nicht in Kanada, Mexiko oder den Karibikinseln endet.

b) Teilnahme an Sprachkursen mit mehr als 18 Zeitstunden/Woche
Hierfür benötigt man das «F-1 Student Visa», das persönlich bei der Botschaft der 
USA in Frankfurt, München, Berlin, Bern bzw. Wien zu beantragen ist. Von der 
Kursbuchung bis zum Visumserhalt vergehen etwa 6-8 Wochen. Das «F-1 Student 
Visa» wird nur nach einem persönlichen Gespräch erteilt und kostet derzeit USD 
160. Die Gebühr ist vorher unter www.ustraveldocs.com/de zu zahlen! Nach der 
Zahlung kann man direkt online oder telefonisch (Tel. 03222 10 93 243) einen Termin 
bei der Botschaft vereinbaren, jedoch erst nach Erhalt des Einladungsschreibens, da 
Originaldokumente (die I-20 Form der Schule) einzureichen sind. Zusätzliche SEVIS 
Fee: Alle Teilnehmer, die mit dem «F-1 Student Visa» einreisen, müssen rechtzeitig 
vor ihrem Botschaftstermin eine Gebühr von USD 350 (zusätzlich zur Visumsgebühr) 
entrichten, online zu zahlen unter www.fmjfee.com. Mit der Kursbestätigung versen-
det DIALOG auch Informationen zur Beantragung des «F-1 Student Visas».
Links: de.usembassy.gov; at.usembassy.gov; ch.usembassy.gov 

Für USA-Aufenthalte ist eine Auslandskrankenversicherung nötig. 

Australien
Zum Visumsantrag für bis zu 12 Wochen Aufenthalt ist ein über die gesamte Rei-
sedauer gültiger Reisepass erforderlich - Erteilung kostenfrei als elektronisches 
Visum (eVisitor-Visum). Unter www.immi.gov.au sind die Passdaten und eine E-
Mail-Adresse anzugeben. Ab 13 Wochen Studienaufenthalt ist ein Studentenvisum 
(ab AUD 620) obligatorisch, auch die Overseas Student Health Cover (ca. AUD 55 
pro Monat). Die Visumserteilung für mehr als 12 Wochen Aufenthalt erfolgt nur bei 
Belegung eines Intensivkurses (mindestens 20 à 60 Minuten/Woche).

Kuba
Ein/e Touristenkarte/Visum wird benötigt (gültig bis zu 30 Tage Aufenthalt, vor Ort 1x 
verlängerbar um 30 Tage), bei Charterflügen meist von der Airline ausgestellt. Not-
wendig: Ein 6 Monate über den Aufenthalt hinaus gültiger Reisepass, Unterkunfts-
nachweis bzw. Adresse unseres Kontakts in Kuba. Linienflüge: Die Touristenkarte ist 
bei der Botschaft Kubas in Berlin zu beantragen (ca. € 25, Tel.: 030/91611811). Eine 
private Auslandskrankenversicherung ist bei der Einreise vorzuweisen.

Russland
Ein Visum ist bei der russischen Botschaft zu beantragen, ebenso ist eine gültige 
Auslandskrankenversicherung vorzulegen. Der Anmeldung ist eine Reisepass-Kopie 
(Vorder- und Rückseite!) beizulegen. Der Reisepass muss mindestens noch bis 6 Mo-
nate nach Reiseende gültig sein und mindestens 2 visierbare Seiten enthalten. Mit 
der Bestätigung versendet DIALOG ein Einladungsschreiben, welches zum Visaan-
trag benötigt wird. Antragsdauer: etwa 10–30 Tage. Aktuelle Gebühren ca. € 35, 
zahlbar per EC-, Master- oder Visa-Karte. Infos: russische-botschaft.ru/de. Nach 
der Einreise ist die Registrierung bei den örtlichen Behörden erforderlich, welche die 
Schule nur vornimmt sofern die Unterkunft auch über die Schule gebucht wurde. 
Ansonsten muss dies der Vermieter (z.B. Airbnb) oder das Hotel bis spätestens 7 
Tage nach Ankunft erledigen!
NEU: Für geschäftliche, touristische Kurzaufenthalte bis zu acht Tagen können deut-
sche Staatsangehörige ausschließlich für die Stadt Sankt Petersburg und das Lenin-
grader Gebiet seit dem 1. Oktober 2019 kostenlose eVisa zur einmaligen Einreise 
beantragen. Der Antrag ist online spätestens vier Kalendertage vor Reiseantritt zu 
stellen, dabei ein Passbild in Form einer digitalen Datei hochzuladen.
Die Gültigkeitsdauer beträgt 30 Tage ab Ausstellungsdatum, innerhalb derer ein 
achttägiger Kurzaufenthalt möglich ist und nicht überschritten werden darf.
https://russische-botschaft.ru/de/consulate/visafragen/elektronische-visa-fuer-besu-
cher-der-stadt-sankt-petersburg-und-des-leningrader-gebiets/

Kanada
Für einen Aufenthalt von bis zu 6 Monaten können deutsche, Schweizer und ös-
terreichische Bürger visumsfrei einreisen. Notwendig: gültiger Reisepass, Rückrei-
seticket, Nachweis über ausreichend finanzielle Mittel sowie eine private Auslands-
krankenversicherung. Eine electronic Travel Authorization (eTA) ist verpflichtend. Die 
Registrierung kostet CAD 7 und ist 5 Jahre gültig, es sei denn, der Reisepass läuft 
vorher ab. Infos und Registrierung: www.cic.gc.ca (Zahlung per Kreditkarte). Teil-
nehmer unter 17 Jahren benötigen für die Einreise eine von der Schule unterzeich-
nete beglaubigte Vormundschaftserklärung (etwa CAD 100).

Neuseeland, Südafrika
Für bis zu 90 Tage Aufenthalt benötigen deutsche, Schweizer und österreichische 
Bürger einen mindestens 1 Monat über die Aufenthaltsdauer hinaus gültigen Rei-
sepass, einen Nachweis über ausreichend finanzielle Mittel sowie ein Rück- oder 
Weiterreiseticket. NEU: Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise in Neu-
seeland und bis zu drei Monate Aufenthalt als Tourist oder Geschäftsreisender seit 
01.10 2019 die elektronische Einreisegenehmigung NZeTA, online oder auf mobilen 
Geräten über die NZeTA-App zu beantragen und auch für einen Transit-Aufenthalt 
erforderlich. NZeTA-Gebühr (12 NZD bei Online-Beantragung, 9 NZD bei Beantra-
gung über App im Mobiltelefon). Die erteilte NZeTA gilt für beliebig viele Einreisen 
für die Dauer von jeweils max. 90 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren. 
Die zuständige New Zealand Immigration empfiehlt, den Antrag nach Möglichkeit 
mindestens 72 Stunden vor Reiseantritt zu stellen.
Für Neuseeland ist eine private Auslandskrankenversicherung und ab 13 Wochen 
Aufenthalt das Studentenvisum (INZ 1012) notwendig. Beantragungskosten ca. € 
175; www.immigration.govt.nz. Für Südafrika ist der Anmeldung eine Reisepass-
Kopie beizulegen. Ein Bestätigungsschreiben wird ausgestellt, welches zur Einreise 
benötigt wird. Der Pass muss bei Ausreise aus Südafrika noch über mindestens zwei 
freie Seiten für Visastempel verfügen.

Großbritannien, Irland, Frankreich, Malta, Spanien, Italien, Portugal
Deutsche, Schweizer und österreichische Bürger benötigen nur einen gültigen Rei-
sepass/Personalausweis.

Brasilien, Costa Rica, Ekuador
Visumsfreie Einreise mit einem mindestens noch 6 Monate gültigen Reisepass und 
Rückreiseticket für einen Aufenthalt von max. 90 Tagen. Für Costa Rica ist zuweilen 
ein Nachweis über ausreichend finanzielle Mittel erforderlich. Bei Ausreise ist eine 
Ausreisegebühr von ca. USD 29 zu entrichten. Diese ist bei den meisten, jedoch nicht 
allen, Fluggesellschaften in den Flugtickets enthalten. Für Ekuador ist der Nachweis 
einer gültigen Reisekrankenversicherung notwendig. Es besteht Passzwang, der Rei-
sepass oder eine Kopie ist in Ekuador immer mitzuführen.

Mexiko, Argentinien, Chile
Visumsfreie Einreise mit einem mindestens noch 6 Monate über die Reisedauer hinaus 
gültigen Reisepass und Rückreiseticket für einen Aufenthalt von maximal 90 Tagen. 
Für die Einreise wird eine Touristenkarte benötigt. Diese ist bei der Einreise erhältlich. 
Verlängerung um weitere 90 Tage ist vor Ort möglich. Für Argentinien ist ein Nachweis 
über ausreichend finanzielle Mittel erforderlich.

China
Der Reisepass muss noch mindestens 6 Monate gültig sein und mindestens 2 visierba-
re Seiten haben, ein Rück- oder Weiterreiseticket muss ebenso vorliegen. Für Aufent-
halte von bis zu 180 Tagen wird das Studentenvisum X2 benötigt. Das Visum ist zu be-
antragen bei der Chinesischen Botschaft in Berlin bzw. bei den Konsulaten Chinas in 
Frankfurt, Hamburg, München. Gebühren ca. € 125. Infos: www.visaforchina.org

Japan
Mit einem gültigen Reisepass ist für einen Aufenthalt von maximal 90 Tagen die 
Einreise visumsfrei möglich. Für die Einreise wird eine Touristenkarte benötigt. Diese 
ist bei der Einreise erhältlich. Verlängerung um weitere 90 Tage vor Ort möglich. Am 
Flughafen werden die biometrischen Daten erfasst. Es besteht Passzwang, der Reise-
pass ist jederzeit mit sich zu führen.

Achtung
Wer mit Zwischenstopp über die USA reist, benötigt ebenso einen maschinenlesba-
ren / biometrischen Reisepass und die ESTA-Registrierung! 

Staatsbürger/innen anderer Nationalitäten
erkundigen sich bitte bei der zuständigen Botschaft oder bei DIALOG nach den Vi-
sumsbestimmungen.

Stand 11/2019 (Änderungen vorbehalten).


